
Factoring boomt! Im Jahr 2006 konn-
te in der Factoringbranche ein Um-

satz von rund 72 Mrd. Euro gegenüber 
55 Mrd. Euro im Vorjahr verzeichnet 

werden – dies entspricht 
einem Wachstum von 
30,7% allein im letzten 
Geschäftsjahr.

Hierbei sind es vor 
allem mittelständische 
Unternehmen aus den un-
terschiedlichsten  Bran-
chen, die sich immer häu-
�ger für Factoring als Fi-
nanzierungsalternative, 
bzw. Ergänzung zur tradi-
tionellen Bankfinanzie-
rung entschieden haben.

Die Gründe hierfür 
sind vielschichtig. Neben 
der Gewinnung von zu-
sätzlicher Liquidität, der 
Stärkung der Verhand-
lungsposition gegenüber 
Lieferanten und Kunden 

und dem 100%igen Delkredereschutz 
vor teuren oder gar Existenz bedro-
henden Forderungsausfällen ist es zu-
nehmend auch der Aspekt einer Verbes-
serung des eigenen Ratings vor dem 
Hintergrund von Basel II.

Analog zu dem rasanten Wachstum 
des gesamten Factoringmarktes hat sich 
auch die Zahl der Factoringinstitute 
entwickelt. Immer mehr Anbieter drän-
gen mit ihren vielfältigen Dienstlei-
stungen in den Markt, der mittlerweile 

nur noch von Fachspezialisten zu über-
blicken ist. So hat sich inzwischen eine 
fast unüberschaubare Vielfalt von Fac-
toringinstituten, Vertragsvarianten und  
Gestaltungsmöglichkeiten entwickelt, 
die bei oberflächlicher Betrachtungs-
weise vorschnell als vergleichbar er-
scheinen. Aber Vorsicht! Denn bei ge-
nauerer Betrachtungsweise fällt auf, 
dass zum Teil erhebliche Differenzen 
zwischen den einzelnen Anbietern und 
deren Produkten bestehen. So lassen 
sich nicht nur in den einzelnen Vertrag-
salternativen, praktischen Abläufen und 
operativen Prozessen signi�kante Un-
terschiede feststellen, sondern auch im 
Hinblick auf die Flexibilität beim spä-
teren Vertragshandling, Höhe der Aus-
zahlung, Art und Weise der Limitverga-
be, Wahl des Rückversicherers, u.v.m. – 
zudem sitzt der Teufel ja bekanntlich im 
Detail, bzw. im „Kleingedruckten“. 

Für den Erfolg eines Factoringver-
fahrens ist es deshalb von grundlegen-
der Bedeutung, gemeinsam mit einem 
erfahrenen und neutralen Fachberater 
die besonderen Anforderungen und in-
dividuellen Bedürfnisse eines jeden Un-
ternehmens zu analysieren und zu be-
werten, um darauf aufbauend eine 
maßgeschneiderte und optimale Lö-
sung zu entwickeln.

Wie diese im Detail für Ihr Unterneh-
men aussehen kann, dafür stehen Ihnen 
unsere Fachspezialisten aus dem Bereich 
„Kredit“ gerne zur Verfügung. Wir freu-
en uns auf den Dialog mit Ihnen. �Q
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 PROBLEMATIK DER MITTELSTANDSFINANZIERUNG 
RATING: CHANCE ODER RISIKO FÜR DEN MITTELSTAND?

Seit dem 01. Januar 2007 gelten für 
alle Banken der Bundesrepublik 

Deutschland die Anforderungen des Bas-
ler Ausschusses, besser bekannt unter 
dem Stichwort Basel II. Kerninhalte von 
Basel II sind u. a. eine Harmonisierung 
der Bankenaufsicht auf internationaler 
Ebene in Bezug auf die Unterlegung der 
Kreditrisiken mit Eigenkapital. Ziel von 
Basel II ist eine Abstimmung der Eigen-
kapitalunterlegung in Abhängigkeit von 
dem tatsächlich zu Grunde liegenden 
Kreditrisiko. Die Erfassung eines diffe-
renzierten Kreditrisikos erfolgt durch die 
Einbindung von internen und externen 
Ratings in den Kreditvergabeprozess. Im 
Wesentlichen basiert Basel II auf fol-
genden 3 Säulen: Der Mindestkapitalan-
forderung, dem Supervisory Review Pro-
cess und der Market Discipline.

Welche Bedeutung hat dies für 
Ihr Unternehmen?
Die Unterlegung des Kreditrisikos mit 
Eigenkapital hängt maßgeblich von der 
Bonität des Schuldners ab. Die Bonität 
des Schuldners wird durch interne 
 Ratingverfahren der Banken oder exter-
ner Agenturen beurteilt, die somit Basis 
der Kreditvergabeparameter sind. Die 
Vielzahl von unterschiedlichen Ratingsy-
stemen macht es dem Mittelständler 
schwer, sich auf die gestiegenen Anforde-
rungen seiner Bank einzustellen. Groß-
banken haben gemäß dem Advanced 
 Approach oftmals Eigenentwicklungen 
von Ratingsystemen. Die Genossen-
schaftsbanken bedienen sich des Rating-
systems des Bundesverbandes der Volks- 
und Raiffeisenbanken (BVR), die Spar-
kassen des Ratingsystems des Deutschen 

Sparkassen- und Giroverbandes (DSGV) 
und die Regionalbanken verfügen oft-
mals über Kooperationen mit den oben 
genannten Banken. So ist es nicht ver-
wunderlich, dass gemäß einer Umfrage 
der KfW aus dem Jahr 2006 mehr als 40% 
der Unternehmen die maßgeblichen Ra-
tingkriterien ihrer Bank nicht kennen. 
Bei Kleinstunternehmen (Umsatz< 1 Mil-
lion Euro) liegt dieser Anteil sogar bei 
80%. Dabei werden gerade die Chancen, 
die ein Ratingprozess bietet, verkannt.

Chancen eines Ratingprozesses
Im Rahmen eines Ratingprozesses wer-
den quantitative und qualitative Kom-
ponenten zur Bewertung des Unter-
nehmens herangezogen, so dass die Un-
ternehmen durch eine Abstimmung 
ihres Finanzierungskonzeptes und der 
zielorientierten Aufbereitung der Ban-
kenunterlagen Einsparpotentiale durch 
eine Reduzierung der Zinsaufwen-
dungen realisieren können. Im Fol-
genden sind einige quantitative und 
qualitative Kriterien im Rahmen eines 
Ratingprozesses illustriert:

• betriebswirtschaftliche Kennzahlen 
•  kurz-, mittel-, und langfristige Unter -

nehmensstrategien 
•  Marktposition und -ausblick
•  Nachfolgeregelungen
•  betriebliches Risikomanagement
•  Ertrags- und Liquiditätsprognosen
•  Kundenbeziehungen

Gerne unterstützen wir Sie bei der Vor-
bereitung auf einen Ratingprozess im 
Rahmen der Optimierung Ihrer betriebs-
wirtschaftlichen Kennzahlen in Form 
von maßgeschneiderten Finanzierungs-
alternativen wie Factoring, Leasing, De-
bitoren- und Kreditorenmanagement. 
Ferner unterstützen wir sie durch un-
seren ganzheitlichen Risikomanagemen-
tansatz bei der Identifikation von Ri-
siken und zeigen Ihnen Lösungsmöglich-
keiten auf. �Q



Am 10. Mai diesen Jahres hat der 
deutsche Gesetzgeber das Umwelt-

schadensgesetz (USchadG) verabschie-
det. Damit wurde die EU-Richtlinie 
über die Umwelthaftung zur Vermei-
dung und Sanierung von Umweltschä-
den 2004/35/EG aus dem Jahre 2004 in 
deutsches Recht umgesetzt.

Bislang war die Umwelthaftung hier-
zulande hauptsächlich zivilrechtlich ge-
prägt, gehaftet wurde in aller Regel für 
Personen- und Sachschäden auf Basis 
des Umwelthaftungsgesetzes (UHG) 
oder des Bürgerlichen Gesetzbuches 
(BGB). Daneben gab es bislang einen in-
homogenen Flickenteppich öffentlich-
rechtlicher Umweltschutzvorschriften, 
wie das Wasserhaushaltsgesetz, das Bun-
desbodenschutzgesetz oder das Bundes-
naturschutzgesetz.

Die öffentlich-rechtliche Haftung für 
Umweltschäden wird durch das USchadG 
nun vereinheitlicht und im Zuge dessen 
deutlich verschärft!

Die Kernpunkte des neuen 
Gesetzes lassen sich wie folgt 
zusammenfassen:

•  Als Umweltschäden gelten Schädi-
gungen an der Artenvielfalt und an na-
türlichen Lebensräumen (Biodiversi-
tät) sowie Schädigungen von Gewäs-
sern und Böden.

•  Eine Verantwortlichkeit ist generell für 
jede natürliche oder juristische Person 
gegeben, die einen Umweltschaden im 
Rahmen einer beru�ichen Tätigkeit un-
mittelbar verursacht. Besonders in die 
P�icht genommen werden hierbei Un-
ternehmen mit erhöhter umweltgefähr-
dender Geschäftstätigkeit, wie Gefahr-
guttransporte oder Deponie-Betreiber. 
Sie unterliegen einer verschuldensun-
abhängigen Gefährdungshaftung.

•  Der Verursacher eines Umweltscha-
dens hat eine Informationsp�icht, eine 
Gefahrenabwehrpflicht sowie eine 
 umfassende Sanierungsp�icht.

Kosten, die im Zusammenhang mit 
den Vermeidungs- oder Sanierungsmaß-
nahmen entstehen, hat der Verantwort-
liche regelmäßig alleine zu tragen. Die-
se Kosten können sehr schnell in die 
Millionenhöhe gehen.

Wohingegen die Haftung nach 
USchadG in der Regel bereits für Schäden 
gegeben ist, die nach dem 30. April 2007 
eingetreten sind (also vor dem eigent-
lichen Inkrafttreten des USchadG am 30. 
Oktober 2007), entstehen Versicherungs-
lösungen auf dem hiesigen Markt auf 
Grund fehlender Kalkulationsgrundlagen 
bisweilen noch recht zögerlich.

Unternehmen sollten sich der neuen Haf-
tungssituation jedoch nicht ausschließlich 
von der Versicherungsseite her nähern. 
Zum einen werden die zukünftig am 
Markt erhältlichen Deckungen voraus-
sichtlich nicht das gesamte Umweltrisiko 
abdecken und zum anderen bleiben wich-
tige Fragen oft ungeklärt:

•  Wie können Unternehmer ihr indivi -
duelles Risikopotential abschätzen?

•  Wie nah be�ndet sich der Betrieb am 
nächst gelegenen Schutzgebiet?

•  Wie hoch ist das spezi�sche betrieb-
liche Ökoschaden-Potential?

Mehr denn je sind daher vorbeugende 
Maßnahmen im Rahmen einer ganzheit-
lichen Risikomanagement-Strategie ge-
fragt. Hierzu gehören zum Beispiel 
 Fragen der internen Aufbau- und Ablau-
forganisation, insbesondere im eingetre-
tenen oder kurz bevorstehenden Scha-
denfall. Durch die Installierung und die 
Zertifizierung von Umweltmanage-
mentsystemen (UMS), zum Beispiel 
nach ISO 14001 oder nach der EG-Öko-
Audit-Verordnung (EMAS) können der-
artige Fragen zur Sprache gebracht und 
geklärt werden. 

Durch eine UMS-Zerti�zierung kön -
nen Umweltschäden nicht nur systema-
tisch vermieden bzw. abgemildert wer-

den, sondern sie dient darüber hinaus 
als deutliches Signal eines verantwor-
tungsvollen Umgangs mit der Umwelt-
thematik. Angemessene Prämien im 
Umweltbereich sowie ein nicht zu un-
terschätzender Imagegewinn können 
positive Folgen sein. 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? For-
dern Sie uns – die SÜDVERS Risk-Ma-
nagement GMBH und ihre leistungs-
starken Kooperationspartner stehen Ih-
nen gerne mit Rat und Tat zur Seite! �Q
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 DAS UMWELTSCHADENSGESETZ 
ODER: WIE VIEL KOSTET EIN TOTER FISCH?
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W ir bieten Ihnen eine kostenlose Analyse eines Teilbereiches 
Ihres Versicherungspaketes an. Wenn Sie interessiert sind 

zu erfahren, wie es um die Rechtssicherheit und Kostensituation 
Ihres Versicherungsschutzes bestellt ist, bedienen Sie sich bitte  
des in der Beilage vorhandenen Schecks. �Q
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LIEFERBEDINGUNGEN IM WARENHANDEL 
INCOTERMS

D ie nationalen (Trade Terms) und 
internationalen ( In ternational 

Commercial Terms – kurz INCO-
TERMS) Lieferbedingungen regeln 
nicht nur die Kostentragung  für den 
Transport der Warensendung für Ver-
käufer und Käufer sondern auch den 
Gefahrenübergang vom Verkäufer auf 
den Käufer, d. h. ab welchem Zeitpunkt 
das Risiko des zufälligen Verlustes oder 
der Beschädigung an der Ware vom Ver-
käufer auf den Käufer übergeht. 

In Deutschland sind §§ 269, 446 und 
447 BGB maßgebend und setzen fest, 
wann die Verp�ichtung zur Zahlung des 
Kaufpreises und die Gefahrtragung vom 
Verkäufer auf den Käufer übergehen. 
Die bekannteste deutsche Lieferbedin-
gung FREI HAUS bringt lediglich den 
Handelsbrauch zum Ausdruck, dass der 
Verkäufer die Ware auf seine Kosten 
und Gefahr am Bestimmungsort des 
Käufers zu übergeben hat.

Die internationalen INCOTERMS 
enthalten international anerkannte Re-

geln über
•  die Verteilung der Trans-

portkosten,
•  den Gefahrenübergang 

(Transportrisiko) und
•  die Frage, wer den Trans-

portraum zu besorgen hat 
(Beförderungsvertrag). 

Wenn diese auch international 
ausgerichtet sind, so haben sie 
dennoch keine Ausschlüsse für 
den Binnenverkehr und kön-
nen auch für Transporte inner-
halb Deutschlands verwendet 
werden.

Weitere detaillierte Infor-
mationen über die INCO-
TERMS liegen für Sie bereit: 
Bitte sprechen Sie uns an. Aus-
schlaggebend ist natürlich 
dann auch die damit verbun-
dene Wahl Ihres Transport-
Versicherungsschutzes – wir 
beraten Sie gerne! �Q




